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 Vorlage Nr. 02/0377 
Federf. Stadtamt: Organisations- und Personalamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Schwerhoff 07.10.2002  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Statusbericht der Stadtverwaltung Gladbeck zum 31.07.2002 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr informiert die Verwaltung mit dem Statusbericht 
über wichtige Entwicklungen bezüglich der Finanz- und Sachziele im Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalt. 
 
Zum Stichtag 31.07. werden einerseits neue Entwicklungen dargestellt, die am 30.04. 
noch nicht erkennbar waren. Andererseits wird festgestellt, ob und inwieweit sich die am 
30.04. prognostizierten Abweichungen zwischenzeitlich bestätigt haben oder korrigiert 
werden müssen. 
 
Ein Statusbericht zum Stichtag 31.12. wird - wie bereits zu Beginn des Jahres erläutert - 
nicht erstellt, da dieser Bericht zum einen zeitgleich mit der Jahresrechnung vorgelegt 
werden würde und zum anderen seinen Zweck als Steuerungsinstrument zu diesem Stich-
tag nicht mehr erfüllen kann. Die Jahresrechnung wird selbstverständlich wie bisher vorge-
legt.  
 
Auch im kommenden Jahr wird wieder ein Statusbericht vor und einer nach der Sommer-
pause erstellt. Die genauen Berichtstermine werden noch bekannt gegeben. 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den vorgelegten Statusbericht der Stadtverwal-
tung Gladbeck zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
Schwerhoff 
 

 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


